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48/2015 Glasow-Krackow 136 

Keine Änderung nach 3. Beteiligung, geringfügige Unterschreitung 
Mindestabstand 2,5 km zu WEG 47/2015 Grambow-Krackow, Tren-
nung durch Waldgebiet nördlich des WEG 48/2015, nach Prüfung auf 
Antrag erheblich beeinträchtigende Umfassung von Siedlungen ver-
mieden durch Wegfall WEG 50/2015 Battinsthal  

49/2015 Grambow 88 
Keine Änderung nach 3. Beteiligung, nach Prüfung auf Antrag keine 
erheblich beeinträchtigende Umfassung von Siedlungen  

50/2015 Battinsthal 0 

Wegfall des Gebietes zur Vermeidung einer erheblich beeinträchti-

genden Umfassung von Siedlungen auf Antrag der Gemeinde in Be-
zug auf Ortsteile Battinsthal, Krackow, Storkow, Schuckmannshöhe 
unter Berücksichtigung der Bestandsanlagen im Bereich östlich Bat-
tinsthal sowie des WEG 48/2015 Glasow-Krackow und des WEG 
51/2015 Krackow-Nadrensee, größere Flächen WEG 48/2015 und 
51/2015 erhalten Vorzug, WEG 50/2015 Battinsthal zudem zum Teil 
mit Restriktionskriterien überlagert 

51/2015 
Krackow-
Nadrensee 

48 

Verkleinerung im Norden und im Süden zur Vermeidung einer erheb-

lich beeinträchtigenden Umfassung von Siedlungen auf Antrag der 
Gemeinde in Bezug auf die Ortsteile Storkow, Schuckmannshöhe, 
Kyritz, Hohenholz, Krackow unter Berücksichtigung WEG 48/2015 
Glasow-Krackow, WEG 50/2015 Battinsthal und WEG 54/2015 Pen-
kun sowie WEG Schönfeld und WEG Damitzow (Sachlicher Teilplan 
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ Regionale Pla-
nungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016), Umfassung vermieden 
durch Verkleinerung und durch Wegfall WEG 50/2015 Battinsthal, 
größere Flächen WEG 48/2015 und 51/2015 erhalten Vorzug, WEG 
50/2015 Battinsthal zudem zum Teil mit Restriktionskriterien überla-
gert 

52/2015 Nadrensee 46 
Keine Änderung nach 3. Beteiligung, nach Prüfung auf Antrag keine 
erheblich beeinträchtigende Umfassung von Siedlungen  

53/2015 Penkun/Grünz 56 Keine Änderung nach 3. Beteiligung 

54/2015 Penkun 169 
Verkleinerung im Süden wegen Überlagerung durch Schutzbereich 

um Horste bzw. Nistplätze geschützter Vogelarten  

N1/2017 Wittenhagen 0 
Wegfall des Gebietes, Überlagerung durch Schutzbereich um Horste 

bzw. Nistplätze geschützter Vogelarten, Restfläche kleiner als 35 ha 

N2/2017 Tribsees 45 Keine Änderung nach 3. Beteiligung 

N3/2017 Wussentin 63 Keine Änderung nach 3. Beteiligung 

N4/2017 Neuenkirchen 39 Keine Änderung nach 3. Beteiligung 

N5/2017 Rubkow 48 Keine Änderung nach 3. Beteiligung 

N6/2017 Wolgast 0 

Wegfall des Gebietes zur Einhaltung Siedlungsabstand zu Gebieten, 

die nach der BauNVO dem Wohnen, der Erholung, dem Tourismus 
und der Gesundheit dienen (sog. Innenbereich § 34 BauGB) mit 
1.000 m und zu Splittersiedlungen (sog. Außenbereich § 35 BauGB) 
mit 800 m in Bezug auf Wolgast und den Ortsteil Groß Ernsthof  

 


